
Gebietsspezifische Abschussrichtlinie für Rothirsche im Rotwildgebiet „Nördlicher Vogelsberg“ 

(Fassung ab Jagdjahr 2011/2012) 

 
Altersklasse 

 

Alter Richtige Abschüsse Einfache Fehlabschüsse Gravierende Fehlabschüsse 

I (≥ 10 Jahre) 

Zielalter 12 

Hirsche 10 jährig und älter 

sowie 

Geweihgewicht über 5,5 kg 

9 jährig ≥ 5,5 kg keine Abschussfreigabe gemäß 

Abschussplan 

 

II 5 – 9 Jahre Im Ausnahmefall: 

kronenlose Hirsche mit unter- 

durchschnittlicher Geweihentwicklung, 

d.h. unter 5,5 kg Geweihgewicht 

alle Hirsche mit 

einseitiger Krone und 

unterdurchschnittlicher 

Geweihentwicklung, d.h. 

unter 5,5 kg Geweih- 

gewicht 

alle 5 – 8 jährigen Hirsche, 

mit doppelseitiger Krone 

(Geweihgewicht spielt keine 

Rolle) sowie alle Hirsche 

über der Geweihgewichtsgrenze 

und einfache Fehlabschüsse   

im Wiederholungsfall 
(innerhalb von 3 Jahren) 

 

 

 

III 1 – 4 Jahre Spießer bis 35 cm, 

Augsprossengabler, 

 „Kronenlose“ Hirsche, 

sowie über 10jährige Hirsche mit einem  

Geweihgewicht unter 5.500 gr. 

einseitige Kronenhirsche zunächst 

befristet bis einschließlich Jagdjahr 

2015/2016 

Spießer über 35 cm, 

Hochgabler (1jährig), 

1-4jährige Hirsche mit 

beidseitiger Krone 

alle 1 – 4jährigen 

doppelseitigen 
Kronenhirsche 

im Wiederholungsfall 
(innerhalb von 3 Jahren) 

 

 

 Alle Altersstufen Mönche, Abnorme Hirsche (abgebrochene 

Stangen zählen nicht) 

  

 

grundsätzlich gilt:  Enden in der Krone unter 5 cm zählen nicht 

 

 

- untere Jagdbehörde des Vogelsbergkreises - 


